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Auszug aus der Aufnahmsverfahrensverordnung 

 

§ 3. (1) Der Antrag auf Aufnahme ist bei der Schule, deren Besuch in Aussicht 

genommen wird, so zeitgereicht zu stellen, dass er bis spätestens am 2. Freitag 

nach den Semesterferien bei der Schulleitung dieser Schule eingelangt ist. 

Nach diesem Zeitpunkt einlangende Anträge auf Aufnahme sind nach 

Maßgabe des Zeitpunktes des Einlangens sowie der organisatorischen 

Gegebenheiten nach Möglichkeit dennoch zu berücksichtigen. 

(3) Die Anträge (Abs. 1) sind, sofern auf Grund der verfügbaren Schulplätze 

und der Zahl der Anträge auf Aufnahme nicht allen Antragstellern ein 

Schulplatz vorläufig zugewiesen werden kann nach den Kriterien des § 5 zu 

reihen.  

Ein vorläufig zugewiesener Schulplatz gilt unter der Bedingung, dass zum 

Zeitpunkt der Aufnahme die gesetzlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfüllt 

werden, als verbindlich.  

(6) Die Leiter und Leiterinnen von Schulen haben Anträge auf Aufnahme von 

Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerbern gemäß Abs. 5 Z 2 bis 

spätestens Ende April entgegenzunehmen und unter Beifügung allfälliger 

schulautonomer Reihungskriterien der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis 

zu bringen.  

 

§ 5 Reihungskriterien 

§ 5. (1) Die Reihung gemäß § 3 Abs. 3 und 6 Z 3 sowie § 3a Abs. 3 und 6 Z 3 hat 

nach Maßgabe der Eignung, der Wohnortnähe und des Besuchs der Schule 

durch mindestens eine Schwester oder einen Bruder der Aufnahmsbewerberin 

bzw. des Aufnahmsbewerbers zu erfolgen. 

(2) Für die Bewertung der Eignung sind die bisher erbrachten Leistungen sowie 

im Rahmen von Aufnahms- und Eignungsprüfungen erbrachte Leistungen zu 

berücksichtigen.  

Dabei sind für die Aufnahme in die 1. Klasse der allgemein bildenden höheren 

Schule jedenfalls die Leistungsbeurteilungen in den Pflichtgegenständen 

„Deutsch, Lesen, Schreiben“ und „Mathematik“, im Übrigen jedenfalls die 

Leistungsbeurteilungen in den Pflichtgegenständen „Deutsch“, „Mathematik“ 

 
 

 

 

mailto:bg.wieselburg@noeschule.at


 

und „Lebende Fremdsprache“ entsprechend der Beurteilung in der 

Schulnachricht zu berücksichtigen. Sonstige Leistungen, wie zB.: die 

Leistungen in anderen Unterrichtsgegenständen, in vorangehenden 

Schulstufen erbrachte Leistungen und die Leistungsentwicklung, sind nach 

Maßgabe allfälliger schulautonomer Reihungskriterien (s. unten) zu 

berücksichtigen. 

(3) Für die Bewertung der Wohnortnähe ist jedenfalls die Erreichbarkeit einer 

anderen Schule gleicher Schulart (Schulform, Fachrichtung) zu 

berücksichtigen (zB kürzerer und/oder weniger gefährlicher Schulweg, 

Verkehrsanbindung, sonstige Infrastruktur). 

(4) Für die Bewertung des Besuches der Schule durch mindestens eine 

Schwester oder einen Bruder der Aufnahmsbewerberin bzw. des 

Aufnahmsbewerbers sind ebenfalls die Wohnortnähe (im Sinne des Abs. 3, 

insbesondere jedoch die Verkehrsinfrastruktur) und die Altersstufe zu 

berücksichtigen. 

 

Bewertung der Reihungskriterien 

§ 6. (1) Die Reihung gemäß § 3 Abs. 3 und 6 Z 3 sowie § 3a Abs. 3 und 6 Z 3 

hat nach den im § 5 genannten Kriterien in einem regional sinnvollen 

Verhältnis dieser zueinander und nachvollziehbar zu erfolgen, wobei die 

Reihungskriterien der Wohnortnähe (§ 5 Abs. 3) und des Besuches der Schule 

durch mindestens eine Schwester oder einen Bruder (§ 5 Abs. 4) im Verfahren 

zur Aufnahme in die 9. Schulstufe dem Reihungskriterium der Eignung (§ 5 

Abs. 2) gegenüber nachzustellen sind.  

(2) Erfolgt keine Festlegung von schulautonomen Reihungskriterien und 

können an Schulen, für die kein Schulsprengel besteht, aus Platzgründen nicht 

alle Aufnahmsbewerberinnen bzw. Aufnahmsbewerber aufgenommen 

werden, so sind jene abzuweisen, deren Schulweg zu einer anderen Schule 

gleicher Schulart (Schulform, Fachrichtung) kürzer oder weniger gefährlich 

und deren Aufnahme in diese Schule möglich ist. Diese Gründe für eine 

Abweisung sind jedoch nicht anzuwenden, wenn mindestens ein Bruder oder 

eine Schwester der Aufnahmsbewerberin bzw. des Aufnahmsbewerbers 

bereits Schüler bzw. Schülerin der betreffenden Schule ist. 
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